
Ä14 Neufassung der Landessatzung

Antragsteller*in: Martin Grimm (SV Halle (Saale))
Status: Zurückgezogen

Änderungsantrag zu S1

Von Zeile 138 bis 140:
(3) Er ist beschlussfähig, sobald mindestens 50% der stimmberechtigten Delegierten anwesend sind.
Die Kreisverbände melden ihre Delegierten bis vier Wochen48 Stunden vor Beginn des
Landesparteitages an die Landesgeschäftsstelle.

Begründung

Eine feste 4-Wochen-Frist für die Delegiertenmeldung ist im Alltag der Kreisverbände viel zu knapp.
Zumal das Nicht-Einhaltung dieser festen Satzungsfrist – nähme mensch sie in der Praxis ernst – dazu
führen müsste, dass verspätet gemeldete Delegierte nicht mehr anerkannt würden und damit nicht
stimmberechtigt wären. Würde die Regelung wiederum nicht strikt ausgelegt, so würde es dieser nicht
bedürfen. Somit wären mit dieser langen Frist nur Streit und Unzufriedenheit vorprogrammiert.

In der gelebten Praxis hat es sich hingegen als möglich erwiesen, den Kreisverbänden hier vielmehr
einen großen Spielraum zu lassen. Daher wird vorgeschlagen, die bisher praktizierte, KV-freundliche
Regelung auch in der Satzung abzubilden und Meldungen bis kurz vor LPT-Beginn zu ermöglichen.
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